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1 Einführung 

Die Landgemeinde Sonnenstein plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans Nr. 5 „Seniorenwohngemeinschaft am Gärtling“ in der Gemeinde Sonnenstein, Ortsteil 

Weißenborn-Lüderode. Das Plangebiet umschließt die Flurstücke 49/1, 54/2, 55/7, 204 (teilw.), 

230 (teilw.), Gemarkung Weißenborn Flur 8 mit einer Fläche von ca. 4.000 m². Nach Abspra-

che der Exsos GmbH mit der Unteren Naturschutzbehörde ist eine Ortsbegehung durchzufüh-

ren und ein Artenschutzgutachten zu erstellen. 

 

 

2 Grundlagen  

Mit dem vorliegenden artenschutzrechtlichen Gutachten wird geprüft, inwieweit durch das 

Planvorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden. Immer dann, 

wenn die Möglichkeit besteht, dass nach europäischem Recht geschützte Tier- und Pflanzen-

arten (Arten des Anhang IV der FFH-RL sowie Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzricht-

linie, VS-RL) durch Tötung, Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder durch 

erhebliche Störungen beeinträchtigt werden können, ist eine artenschutzrechtliche Prüfung 

erforderlich (§ 44 BNatSchG). 

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-

tur zu entnehmen, zu beschädigen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen (Vorliegen von Verbotstatbeständen) sind die natur-

schutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

zu prüfen. 

 

Die zentralen Vorschriften des Artenschutzes, welche auf den europäischen Vorschriften der 

Art. 12, 13 und 16 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Art. 5 und 9 der Vo-

gelschutzrichtlinie (VS-RL) basieren, sind in § 44 BNatSchG (Verbotstatbestände) und 

§ 45 BNatSchG (Ausnahmeregelung) enthalten. 

 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die Verbotsregelungen auf 

 

► Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

► europäische Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL und 
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► Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt 

sind (nationale Verantwortungsarten) 

 

anzuwenden. Letztere sind derzeit noch nicht anwendbar, da eine entsprechende Rechtsver-

ordnung bisher nicht erlassen wurde. In der Praxis bedeutet das, dass alle national besonders 

geschützten Arten (ohne europäischen Schutzstatus) nach Maßgabe des 

§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt sind und 

wie alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt werden. 

 

Im Gegensatz zur Berücksichtigung des Artenschutzes als einfachem Umweltbelang werden 

die artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG im Baugesetzbuch nicht 

genannt. Die artenschutzrechtlichen Verbote stellen auf Tathandlungen ab und berühren die 

Aufstellung und den Erlass von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Sat-

zungen) nicht unmittelbar. Eine mittelbare Bedeutung kommt den Verbotstatbeständen zum 

Schutz der europarechtlich geschützten Arten für die Bauleitplanung jedoch zu. Bebauungs-

pläne, deren Festsetzungen nicht ausräumbare Hindernisse durch den „vorhabenbezogenen 

europarechtlichen Artenschutz“ entgegenstehen, können die ihnen zugedachte städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung nicht erfüllen; ihnen fehlt die „Erforderlichkeit“ im Sinne des 

§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Entsprechend gelten die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erst 

für die Umsetzung der jeweiligen Vorhaben. Jedoch ist eine Gemeinde verpflichtet, in ihren 

Planungen die entsprechenden Grundlagen vorausschauend zu ermitteln, und sie hat zu ver-

meiden, dass durch die vorgesehenen Festsetzungen unüberwindbare (nicht abwägungsfä-

hige) artenschutzrechtliche Hindernisse entstehen, die die Vollzugsfähigkeit und Wirksamkeit 

der Planung in Frage stellen (vgl. BLESSING & SCHARMER 2012).  

 

 

3 Ortsbegehung / Untersuchungsergebnisse 

Am 12.02.2024 (09:30 Uhr, 7°C, wechselhaft) erfolgte eine Ortsbegehung mit visueller Begut-

achtung des Untersuchungsraumes (Abb. 1, Fotodokumentation siehe Anhang 1).  

 

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Rand der Ortslage von Weißenborn-Lüderode 

und ist umgeben von Wohnbebauung. Im Norden befindet sich ein Getränkehandel sowie eine 

Kläranlage. Westlich des Plangebietes wird eine Tierhaltungsanlage betrieben.  

 

Das Plangebiet stellt sich als Grünlandfläche mit einzelnen Bäumen/Baumgruppen und Ein-

zelsträuchern heraus (Anhang 1: Abb. 2 - Abb. 5). Die Fläche wurde als Weideland für Pferde 

genutzt (Anhang 1: Abb. 6). Außerdem befindet sich ein kleiner Gartenschuppen, sowie ein 

größerer Holzstoß auf der Fläche (Anhang 1: Abb. 7,Abb. 15).  

 

An den Bäumen waren keine dauerhaft geschützten Horste vorhanden (Anhang 1: Abb. 8, 

Abb. 9). Die älteren, teilweise abgestorbenen Obstbäume im westlichen Teil des Plangebietes 

wiesen einzelne Spechtlöcher sowie Spaltenstrukturen auf, die für Fledermäuse geeignet wä-

ren (Anhang 1: Abb. 10 - Abb. 12). An einem Laubbaum im Osten der Fläche ist ein künstlicher 

Nistkasten montiert (Anhang 1: Abb. 13). Während der Begehung konnten mehrere ubiquitäre, 

häufige Vogelarten des Siedlungsbereichs auf der Prüffläche erfasst werden. Eine Nutzung 
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der Gehölze als Brutstätten freibrütender und höhlenbrütender Vogelarten des Siedlungsrau-

mes kann nicht ausgeschlossen werden. 

Die Sträucher wurden auf Freinester für Haselmäuse hin kontrolliert, es wurden keine Freines-

ter festgestellt (Anhang 1: Abb. 14). 

Das kleine Gartenhaus wies keine Vogelnester auf, für Nischenbrüter wären die Querbalken 

des Daches potenziell geeignet (Anhang1: Abb. 15, Abb. 16). Einflugmöglichkeiten sowie freie 

Hangplätze für Fledermäuse sind vorhanden (Anhang 1: Abb. 17). Als Winterquartier ist das 

Gebäude allerdings nicht geeignet, da hier keine Frostsicherheit besteht.  

 

 

 
Abb. 1: Geländeübersicht des Betrachtungsraumes (rot) 

Quelle: ThüringenViewer GDI_Th, ergänzt (Aufruf 20.02.2024) 

 

 

4 Auswahl planrelevanter Arten/Artengruppen 

Die fachliche Grundlage für das zu prüfende Artenspektrum bilden die Thüringer Artenlisten 

(TLUBN 2022 und TLUBN / VSW 2016). Sie enthalten die europäisch geschützten Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie (54 Tier- und 3 Pflanzenarten) sowie alle europäischen Vogel-

arten (244 Arten) nach Art. 1 der Vogelschutz-RL. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 

über die dazugehörigen Arten, zusammengefasst nach Artgruppen (vollständige Artenlisten 

unter https://tlubn.thueringen.de/). 
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Arten in Thüringen 3 7 20 2 11 7 1 4 1 244 301 

Relevanz für die Pla-
nungsziele 

nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja  

 

Im Ergebnis der Geländebegehung konnten entsprechend der betroffenen Biotopstrukturen 

und Habitateignungen folgende Artgruppen im Eingriffsgebiet von vornherein als planungsre-

levant ausgeschlossen werden: 

 

► Pflanzen: Das Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebiets der europäisch ge-

schützten Pflanzenarten, bzw. sind keine geeigneten Habitate vom Vorhaben betroffen. 

► Säugetiere (ohne Fledermäuse): Die von den Planungen betroffenen Lebensräume sind 

als Lebensstätten für Wolf, Wildkatze, Luchs, Biber und Fischotter nicht geeignet. Wander-

routen der Arten sind an Waldrändern oder durchgehenden Heckenstrukturen bzw. entlang 

von Gewässern zu erwarten. Von den Planungen gehen jedoch keine Wirkungen aus, die 

eine Zerschneidung von Funktionsräumen oder eine Tötung von Individuen auslösen kön-

nen. Die Verbreitung der Haselmaus im Plangebiet wird ausgeschlossen, es liegen keine 

Fundpunkte aus dem erweiterten Raum vor (TLUBN 2009), und es waren keine Freinester 

in den Sträuchern im Plangebiet vorhanden. Die Haselmaus besiedelt vor allem gebüsch- 

und niederholzreiche Wälder (besonders naturnahe Buchenwälder), Waldränder und Lich-

tungen. Entsprechende Biotope sind von den Planungen nicht betroffen. Das Plangebiet 

befindet sich außerhalb des Verbreitungsgebietes des Feldhamsters, ein Vorkommen des 

Feldhamsters wird daher ausgeschlossen.  

► Fledermäuse: Das geplante Bauvorhaben schließt einen Abriss eines Gartenschuppens 

ein, somit kann eine Betroffenheit für Fledermäuse an Gebäuden nicht ausgeschlossen 

werden. Die Gehölze auf der Prüffläche wiesen kleine Höhlen und Spaltenstrukturen auf, 

welche Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen könnten (Zwischenquar-

tiere). Eine Nutzung von Gehölzen und Gebäude als Winterquartier wird jedoch aufgrund 

fehlender Frostfreiheit ausgeschlossen. Eine Nutzung der Fläche als Nahrungshabitat 

durch Fledermäuse mit Quartier im angrenzenden Siedlungs-/ Gartenbereich ist potenziell 

möglich. Es befinden sich weitere Sukzessions- und Gehölzflächen in der Umgebung, wel-

che weiterhin als potenzielle Nahrungsflächen von Fledermäusen genutzt werden können. 

► Amphibien: Durch das Vorhaben sind keine Lebensräume betroffen, die für die Anlage von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der potenziell im Naturraum vorkommenden europäisch 

geschützten Amphibienarten geeignet sind (fehlende geeignete Laichgewässer im Nahbe-

reich des Plangebietes). 

► Schmetterlinge: Das Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebiets der meisten eu-

ropäisch geschützten Schmetterlingsarten (TLUBN 2009) bzw. ist in seiner Biotopstruktur 

nicht als Lebensstätte geeignet aufgrund fehlender Wirts- und Nahrungspflanzen im Plan-

gebiet und Eingriffsbereich. 

► Weichtiere: Das Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebiets europäisch geschütz-

ter Mollusken (TLUBN 2009). 
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► Käfer: Das Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebiets des Eremiten (TLUBN 

2009).  

► Libellen: Es befinden sich keine Gewässer im Nahbereich des Bauvorhabens. Eine Betrof-

fenheit von Libellen kann daher ausgeschlossen werden. 

► Reptilien: Das Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Schlingnatter 

(TLUBN 2009). Ein Vorkommen von Reptilien im Plangebiet wird nicht erwartet. Es liegen 

keine Nachweise der Art im Plangebiet vor (TLUBN 2009). Auch aktuelle Nachweise im 

Umfeld sind nicht bekannt. Die Habitateignung wird als gering eingeschätzt, da wichtige 

Habitatrequisiten für die Eignung als Lebensstätte der Art fehlen. Es gibt kein grabbares 

Substrat auf der Fläche, welches für die Eiablage und zur Überwinterung essenziell wäre. 

Beweidete Flächen werden von der Art gemieden.  

► Vögel: Von dem geplanten Bauvorhaben können durch Gehölzentnahme und Gebäude-

abriss verschiedene freibrütende Vogelarten sowie Nischen- und Höhlenbrüter des Sied-

lungs(rand)bereichs betroffen sein. Auch der gelagerte große Holzstapel kann als Brut-

standort für verschiedene Vogelarten dienen. 

 

Nachfolgend werden Vögel und Fledermäuse weitergehend bezüglich des Konfliktpotenzials 

mit dem Bauvorhaben geprüft. 

 

 

5 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Im Rahmen einer WorstCase Betrachtung kann eine Betroffenheit von Brutvögeln und Fleder-

mäusen nicht ausgeschlossen werden. Das Planvorhaben wurde auf das Eintreten von Ver-

botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung schadensbegrenzender 

Maßnahmen geprüft. Bereits bei Aufstellung des Bebauungsplanes gilt es zu vermeiden, dass 

durch das vorgesehene Bauvorhaben unüberwindbare (nicht abwägungsfähige) artenschutz-

rechtliche Hindernisse entstehen, die die Vollzugsfähigkeit und Wirksamkeit der Planung in 

Frage stellen (vgl. BLESSING & SCHARMER 2012). 

 

Vögel: 

Von dem geplanten Bauvorhaben können verschiedene Gehölz brütende Vogelarten betroffen 

sein. Vor allem für häufige und weit verbreitete Vogelarten des Siedlungsraumes ist von einer 

regelmäßigen Nutzung der Gehölze im Plangebiet auszugehen. Freibrüter mit jährlich wech-

selnden Brutstätten, die ihren Schutzstatus mit Ende der Brutzeit verlieren, nutzen die Gehölze 

als Nistplatz. Nach Beendigung der Bautätigkeiten ist die Anpflanzung neuer Gehölze geplant, 

die den Freibrütern weiterhin potenzielle Niststandorte bieten.  

Aufgrund der vorhandenen Höhlenstrukturen in den Obstbäumen und dem großen Holzstapel 

auf der Fläche können in der Potentialanalyse auch Nischen- und Höhlenbrütende Vogelarten 

an Gehölzen und Gebäudenischenbrüter nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Um ei-

nen Verlust dauerhafter Brutstätten auszugleichen, sind auf der Fläche Ersatzniststätten in 

Form von vier künstlichen Nistkästen zu installieren (siehe Maßnahmenblatt A 1 FCS). Die 

Entfernung der Gehölze ist in den Zeitraum außerhalb der Brut- und Jungenaufzuchtzeit von 

Vögeln zu legen, um ein Tötungsrisiko auszuschließen (siehe Maßnahmenblatt V 1). 
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Fledermäuse: 

Einzelne ältere Bäume mit Höhlen und Spaltenstrukturen sowie potenzielle Hangplätze im 

Gartenschuppen sind vorhanden. Diese können Quartiere für Fledermäuse darstellen. Um ein 

Tötungsrisiko zu vermeiden sind die Gehölze und Gebäude außerhalb der Aktivitätszeit der 

Fledermäuse zu roden. Ein Winterquartier im Bereich des Bauvorhabens kann aufgrund feh-

lender Frostsicherheit der Bäume (zu geringer Stammdurchmesser) und Gebäude ausge-

schlossen werden. Starkbäume, die im Winter frostsicher wären sind auf der Fläche nicht vor-

handen. Da durch die Rodung des Baumbestandes und den Gebäudeabriss potenzielle Fle-

dermausquartiere (Zwischenquartiere im Sommerhalbjahr) verloren gehen können, sind zur 

Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands Ersatzquartiere in Form von Fledermauskäs-

ten an geplanten Gehölzen / Gebäuden anzubringen (Maßnahme A 1 FCS). Falls Bäume des 

vorhandenen Gehölzbestandes während der Bautätigkeiten erhalten bleiben können, wird 

eine Anbringung der Kästen an diesen Bäumen empfohlen. Durch eine Bauzeitenregelung 

kann ein Tötungsverbot von Fledermäusen vermieden werden (Maßnahme V 1). 

 

5.1 Fazit 

Im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung auf Grundlage der durchgeführten Vorortbegehung 

(Habitateinschätzung) konnte eine Betroffenheit von Fledermäusen und Vögeln nicht ausge-

schlossen werden. 

Ein Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 (1) BNatSchG für frei-, nischen- und höhlenbrütende Vo-

gelarten sowie gehölz- und gebäudebewohnende Fledermäuse kann ausgeschlossen werden, 

wenn die Gehölzrodungen und der Abriss des Gartenhauses außerhalb der Brut- und Jungen-

aufzuchtzeit der Brutvögel und außerhalb der aktiven Phase der Fledermäuse durchgeführt 

werden, also im Zeitraum vom 01. Dezember bis 28. Februar stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt 

haben gehölzbrütende Siedlungsarten ihre Brut beendet und Fledermäuse befinden sich in 

ihren Winterquartieren. Auch die Umlagerung des großen Holzstoßes auf der Fläche ist in 

diesen Zeitraum zu legen. 

 

V 1 Gehölzentfernung, Gebäudeabriss und Umlagerung des Holzstapels in der Zeit vom 01. De-

zember bis zum 28. Februar (Maßnahmenblatt im Anhang 2) 

Eine zeitliche Begrenzung der Gehölzentfernung, des Gebäudeabrisses und der Umlagerung 

des Holzstapels auf der Fläche stellt sicher, dass diese außerhalb der Brutzeit der Vögel und 

der Aktivitätszeit der Fledermäuse stattfindet und daher keine Tötungsverbote auslösen. 

*Abweichungen von der Bauzeitenregelung sind ggf. in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde nach vorheriger Kontrolle direkt vor den Bautätigkeiten möglich [Aus- oder Einflugbeobachtungen 

(auffällige Schwarmphase) unterstützt mit akustischer Beobachtung (Detektor) sowie Kontrolle von Ge-

hölzen, Sträuchern und Gebäude auf Brutvögel]. Nur bei sicherem Ausschluss einer Nutzung durch 

Fledermäuse und Brutvögel kann die Umgestaltung dann direkt im Anschluss erfolgen.  Ansonsten ist 

auch hier die Brut- und Jungenaufzuchtzeit von Vögeln sowie die Aktivitätszeit der Fledermäuse abzu-

warten. (siehe Maßnahmenblatt V 1 im Anhang) 

 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Hohlungen, Spalten und Nischen im Gehölz-

bestand und dem Gebäude als Niststätten/Quartiere dienen, die durch die Gehölzrodungen 

verlorengehen, sind zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Brutvögel und 

Fledermäuse Ersatzniststätten/Ersatzquartiere in Form von Höhlen- und Nischenbrüterkästen 
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sowie Fledermauskästen an den geplanten Gebäuden oder geeigneten Gehölzen anzubrin-

gen (Maßnahme A 1 FCS). 

 

A 1 FCS Nistersatz für Höhlen- und Nischenbrütende Vogelarten und Ersatzquartiere für Fleder-

mäuse (Maßnahmenblatt im Anhang 2) 

Anbringen von je 2 Ersatznistkästen für Höhlenbrüter und 2 für Nischenbrüter an den geplan-

ten Gehölzen/ Gebäuden, sowie von 2 Fledermauskästen an den geplanten Gehölzen/ Ge-

bäuden, um einen günstigen Erhaltungszustand der Vogelarten sowie der Fledermausarten 

zu sichern.  

 

Durch das Vorhaben sind keine weiteren Lebensräume betroffen, die für die Anlage von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten der potenziell im Naturraum vorkommenden europäisch ge-

schützten Arten geeignet sind. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG können für das Vor-

haben ausgeschlossen werden, wenn die genannten Vermeidungsmaßnahmen (sowie FCS – 

Maßnahmen) umgesetzt werden. 

 

Sollten sich bei der Realisierung des Bebauungsplanes Verdachtsmomente für das Vorliegen 

bisher nicht bekannter, artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

ergeben, so sind diese gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Rahmen der Mitwir-

kungspflicht sofort der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Eichsfeldkreis) anzuzeigen. 
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Anhang 

Anhang 1: Fotodokumentation 

Ortsbegehung am 12.02.2024 [Eigene Aufnahmen]: 

 

 
Abb. 2: Blick Richtung Norden auf den nordöstlichen Teil des Plangebiets 

 

 
Abb. 3: Blick auf den östlichen Teil des Plangebietes 
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Abb. 4: Blick auf den westlichen Teil des Plangebiets 

 

 

 
Abb. 5: Blick Richtung Westen auf das Grünland mit Gehölzgruppen 
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Abb. 6: Als Weideland genutztes Grünland 

 

 
Abb. 7: Großer Holzstapel im Plangebiet, potenzielle Brutstätten Vögel 

 

 

 



Artenschutzfachbeitrag 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 „Seniorenwohngemeinschaft am Gärtling“ in Weißenborn-Lüderode, Eichsfeldkreis 

 

 

Planungsbüro Dr. Weise GmbH, Mühlhausen 

15 

 
Abb. 8: Obstbäume auf der Fläche 

 

 
Abb. 9: Gehölze ohne dauerhaft genutzte Horste 
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Abb. 10: Spaltenstrukturen, als potenzielle Fledermausquartiere 

 

 
Abb. 11: Spechthöhlen vorhanden 
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Abb. 12: Höhlenstrukturen an den Gehölzen vorhanden 

 

 
Abb. 13: Nistkasten an Laubbaum im Osten des Plangebietes 
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Abb. 14: Einzelsträucher am Rande des Plangebietes 

 

 
Abb. 15: Kleiner Gartenschuppen auf der Prüffläche 
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Abb. 16: Decke des Gartenschuppens mit Hangmöglichkeiten und Nischen, keine Befunde 

 

 
Abb. 17: Gartenschuppen, Einflugmöglichkeiten zwischen Wand und Dach 
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Anhang 2: Maßnahmenblätter  

Maßnahmenblatt: 

Bauzeitenregelung für Gehölzentfernung, Gebäudeabriss und Umlagerung Holzstapel 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmen-Nr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Nr. 5 „Seniorenwohngemeinschaft am 

Gärtling“ in Weißenborn-Lüderode, 

Eichsfeldkreis 

Exsos GmbH 

Am Vogelherd 56 

98693 Ilmenau 

V 1 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH= Kohärenzsicherungsmaß-
nahme (Natura 2000) 

CEF= funktionserhaltende Maß-
nahme 

FCS= Maßnahme zur Sicherung ei-
nes günstigen Erhaltungszu-
standes 

Bauzeitenregelung für Gehölzentfernung, Gebäudeabriss und Umlage-
rung Holzstapel 

 

Lage der Maßnahme: 

Flurstücke 49/1, 54/2, 55/7, 204 (teilw.), 230 (teilw.), Flur 8, Gemarkung Wei-
ßenborn; Gemeinde Sonnenstein, Ortsteil Weißenborn-Lüderode.  

Das Plangebiet umschließt eine Fläche von ca. 4.000 m² 

 

Beeinträchtigung / Konflikt:     

Baubedingte Verletzung / Tötung von Brutvögeln und Fledermäusen in Gehölzen, Holzstapeln und an Gebäu-
den 

Maßnahme: Bauzeitenregelung für Gehölzentfernung 

Ziel ist zu vermeiden, dass sich bei gehölznahen Bauarbeiten im Rahmen der Baufeldfreimachung/ Gehölzro-

dungen/ Gebäudeabriss Vogeleier und Nestlinge oder Fledermäuse im Baufeld befinden und verletzt oder getö-

tet werden. Dafür sind die bauvorbereitenden Arbeiten / Baufeldfreimachung / Gehölzschnitte außerhalb der 

Vogelbrutzeit (1.März bis 30.September) und der Aktivitätszeit von Fledermäusen (1.April bis 30.November) 

durchzuführen: nur in der Zeit zwischen 01. Dezember und 28. Februar. 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Baudurchführung und Betriebszeiten 

Hinweise für die Ausführungsplanung, zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung: 

Kein zusätzlicher Grunderwerb erforderlich 

 

 

 

 

Maßnahmenblatt 

Nistersatz für Höhlen- und Nischenbrütende Vogelarten und Ersatzquartiere für Fledermäuse 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmen-Nr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 5 „Seniorenwohngemeinschaft am 
Gärtling“ in Weißenborn-Lüderode, 
Eichsfeldkreis 

Exsos GmbH 

Am Vogelherd 56 

98693 Ilmenau 

A1 FCS 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme 

Nistersatz für Höhlen- und Nischenbrütende Vogelarten und Ersatz-
quartiere für Fledermäuse 
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Maßnahmenblatt 

Nistersatz für Höhlen- und Nischenbrütende Vogelarten und Ersatzquartiere für Fledermäuse 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmen-Nr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 5 „Seniorenwohngemeinschaft am 
Gärtling“ in Weißenborn-Lüderode, 
Eichsfeldkreis 

Exsos GmbH 

Am Vogelherd 56 

98693 Ilmenau 

A1 FCS 

Lage der Maßnahme: 

Flurstücke 49/1, 54/2, 55/7, 204 (teilw.), 230 (teilw.), Flur 8, Gemarkung Wei-
ßenborn; Gemeinde Sonnenstein, Ortsteil Weißenborn-Lüderode.  

Das Plangebiet umschließt eine Fläche von ca. 4.000 m² 

  

Zusatzindex 

FFH= Kohärenzsicherungsmaß-
nahme (Natura 2000) 

CEF= funktionserhaltende Maß-
nahme 

FCS= Maßnahme zur Sicherung ei-
nes günstigen Erhaltungszu-
standes 

 

Beeinträchtigung / Konflikt:     

Ersatzmaßnahme für den potenziellen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen (Spal-
tenquartiere) und Brutvögeln zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Maßnahme: Ersatzquartiere für Fledermäuse und Brutvögel 

Beschreibung der Maßnahme 

Zielkonzeption: 

In einer Worstcase Betrachtung sind Fortpflanzungs- und Ruhestätten von gehölz- und gebäudebewohnenden 
Fledermäusen (Tagesverstecke in pot. Spalten und Hangplätzen) und frei-, nischen-, und höhlenbrütenden Vo-
gelarten in Gehölzen und an Gebäuden auf der Fläche nicht auszuschließen. Für den Verlust an Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten sind nachfolgende Ersatzmaßnahmen umzusetzen um die Verluste von potenziellen 
Quartieren/ Brutstätten auszugleichen. 

 

Durchführung: 

Als Ersatz für die verlorengegangenen Ruhestätten für Fledermäuse und Niststätten für Brutvögel sind inner-
halb der Maßnahmenfläche 2 Ersatznistkästen für Höhlenbrüter und 2 für Nischenbrüter an den geplanten Ge-
bäuden oder geeigneten Gehölzen, sowie 2 Fledermauskästen (Ganzjahresquartier) an den geplanten Gebäu-
den/ Gehölzen anzubringen und dauerhaft zu erhalten. Die Ersatzquartiere müssen in ausreichender Höhe von 
mindestens 3 Metern und geeigneter Richtung (bevorzugt Südost, Osten) montiert werden. 

 

Beispiele Fledermausquartiere:  

z.B. Hasselfeldt GmbH oder baugleich 

-Fledermaus Ganzjahres Fassadenkasten Unterputz mit Blende: 
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Maßnahmenblatt 

Nistersatz für Höhlen- und Nischenbrütende Vogelarten und Ersatzquartiere für Fledermäuse 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmen-Nr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 5 „Seniorenwohngemeinschaft am 
Gärtling“ in Weißenborn-Lüderode, 
Eichsfeldkreis 

Exsos GmbH 

Am Vogelherd 56 

98693 Ilmenau 

A1 FCS 

 

-Fledermaus Spaltenkasten für Kleinfledermäuse: 

  
 

Beispiele für Nistkästen Höhlenbrüter: 

z.B. http://www.schwegler-natur.de/ 

 

-Nisthöhle 1B 

Material: Besonders atmungsaktiver SCHWEGLER Holzbeton. 
Außenmaße: B 17 x H 26 x  T 18 cm. 

Brutinnenraum: ∅ 12 cm. 
Gewicht: ca. 3,6 kg. 

Fluglochweite:• ∅ 32 mm 
Bewohner: Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Kleiber, Halsband- und Trauer-

schnäpper, Wendehals, Feld- und Haussperling, Fledermäuse. 

oder 

 

-Nisthöhle 2M 

Material: Besonders atmungsaktiver SCHWEGLER-Holzbeton. 
Außenmaße: B 16 x H 35 x  T 17 cm. 
Brutinnenraum: Ø 12 cm. 
Gewicht: ca. 3,7 kg. 

Fluglochweite:• ∅ 32 mm 
Bewohner: Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Kleiber, Halsband- und Trauer-

schnäpper, Wendehals, Feld- und Haussperling, Fledermäuse. 

 

-Nisthöhle 2GR 

Fluglochweite oval: 30 x 45 mm. 
Außenmaße: B 20 x H 31 x  T 27 cm. 
Mit vergrößertem Brutinnenraum: B 14 x T 19 cm. 
Gewicht: ca. 6,7 kg. 

Bewohner: Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeise. Gartenrotschwanz, Kleiber, Halsband- und Trau-

erschnäpper, Wendehals, Feld- und Haussperling, Fledermäuse. 
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Maßnahmenblatt 

Nistersatz für Höhlen- und Nischenbrütende Vogelarten und Ersatzquartiere für Fledermäuse 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmen-Nr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 5 „Seniorenwohngemeinschaft am 
Gärtling“ in Weißenborn-Lüderode, 
Eichsfeldkreis 

Exsos GmbH 

Am Vogelherd 56 

98693 Ilmenau 

A1 FCS 

z.B. http://naturschutzbedarf-strobel.de/brut-und-nistkaesten/ 

 

Mardersicherer Höhlenbrüterkasten: 

 
Grossräumiger Nistkasten, für fast alle Höhlenbrüter geeignet, so z. B. viele Meisenarten, Kleiber, Trauer-
schnäpper, Wendehals, Gartenrotschwanz und Feldsperling. 

Fluglochweite: 32mm 

 

Beispiele Nistkästen Nischenbrüter: 

z.B. Hasselfeldt GmbH oder baugleich  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.B. http://www.schwegler-natur.de/ 

 Nischenbrüterhöhle 1N 
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Maßnahmenblatt 

Nistersatz für Höhlen- und Nischenbrütende Vogelarten und Ersatzquartiere für Fledermäuse 
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